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 Veröffentlicht am 16.03.1987

Index

82/04 Apotheken Arzneimittel

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AMG 1983 §1 Abs1;

LMG 1975 §18 Abs2;

Rechtssatz

Wenn das bei der Anmeldung vorgelegte Verpackungsmuster den Text "Alle Arzneimittel werden nach den Richtlinien

des Arzneimittelbuches ausgewählt ...", "Naturheilmittel" enthält, dann geht daraus die subjektive Zweckbestimmung

jedenfalls iSd § 1 Abs 1 Z 5 ArzneimittelG eindeutig hervor. Demnach war die Untersagung des Inverkehrbringens als

Verzehrprodukt nicht rechtswidrig.
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